
   

Aufhebungssatzung 
zur Betriebssatzung für den "Fachdienst 06" der Stadt Neumünster 

vom       

Aufgrund der §§ 4, 27 Abs. 1, 28 Abs. 1 Nr. 2 und 106 der Gemeindeordnung-für Schleswig-Holstein in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-Holst. 2003 S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30.06.2008 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 310), in Verbindung mit § 6 der Landesverordnung über die Eigenbetriebe der 
Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigVO -) vom 15.08.2007 (GVOBl. Schl.-Holst. 2007 S. 404) wird nach 
Beschlussfassung durch die Ratsversammlung vom       folgende Aufhebungssatzung zur Betriebssatzung für den 
"Fachdienst 06" der Stadt Neumünster erlassen 

Art. 1 

Die Betriebssatzung für den "Fachdienst 06" der Stadt Neumünster vom 02.12.2002 einschließ-
lich der Nachtragssatzung vom 10.05.2004 wird aufgehoben. 

Art. 2 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

Neumünster, den  

Unterlehberg 
Oberbürgermeister 


